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Durchführungdes Verbraucherinformationsgesetzes(VIG)

EntscheidungüberIhren AntragaufInformationsgewährungvom 03.01.2020

Bescheid

SehrgeehrterHerr████,

1.

Sitz

Auf IhrenAntragvom 03.01.2020gewähreich IhnenInformationenüberamtlichele-

bensmittelrechtlicheKontrollendes Betriebes

Bei Kosta, Am Markt ███████ ██████

DieInformationenumfassendie Terminederletztenbeidenamtlichenlebensmittelrecht-

lichenKontrollendes Betriebes.DieInformationenwerden Ihnenfrühestens14 Tage

nach BekanntgabediesesBescheidesgegenüberdem Betriebper Emailan

███████████████████████████████████zugänglichgemacht. ImÜbrigenlehneich Ihren
Antragab.

Verwaltungskostenwerden nichterhoben.

Begründung:

1.

Am 03.01.2020haben SieperEmail einenAntragnachdem Verbraucherinformations-

gesetz(VIG)überdieInternetplattform„TopfSecret“versandt,welcheunter

https://fragdenstaat.de/kampagnen/lebensmiittelkontrolle/erreichbarist.

IhrAntragistbeimiram 03.01.2020eingegangen.

AufderbesagtenInternetplattformfindensichHinweise,dievonderBehördeerlangten
InformationendurchVeröffentlichungan gleicherStelleanderenVerbraucherinnenund

derKreisverwaltung: Barlachstraße2,23909Ratzeburg
Zentrale: 04541 888-0 °

Fax: 04541 888-306 Konto des Kreises:

E-Mail:info@kreis-rz.deKreissparkasseRatzeburg 11
Internet: www.kreis-rz.de IBAN: DE38 2305 2750 0000 1100 00 N
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Verbrauchern zugänglich zu machen.

In der Vergangenheit wurdenauf der Plattform schon zahlreiche Korrespondenzenmit

den für die Informationsgewährung zuständigen Behördenveröffentlicht.

Der Erlass des Bescheides ist auf Grundlage des soeben dargelegten Sachverhaltesin

dem eingangs dargestellten Umfang rechtmäßig.

. Die Stattgabe Ihres Antrages als auch dessenteilweise Ablehnung beruhen auf $ 5 Abs.
2 und 3 VIG.

Den nach 8 4 Abs. 1 VIG erforderlichen Antrag auf Information haben Sie in hinreichend

bestimmter Form gestellt.

Voneiner Anhörung desBetriebes, auf den sich Ihre Anfrage bezieht, nach $ 87 Abs.1

des Allgemeinen Verwaltungsgesetzesfür das Land Schleswig-Holstein (LVwG) konnte

gem. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VIG abgesehen werden,da die zu gewährendenInformati-

onen solche i. S.d. $2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG darstellen und denBetrieb nicht über-

mäßig belasten.

Die Entscheidung überIhren Antrag erfolgt fristgerecht. Nach 8 5 Abs. 2 Satz 1 VIG

muss die Behörde über einen Antrag auf Informationsgewährung grundsätzlich innerhalb

einer einmonatigen Regelffrist entscheiden. Die Frist verlängert sich jedoch„bei Beteili-

gung Dritter“ nach $ 5 Abs. 2 Satz 2 VIG auf zwei Monate. Der Begriff des Beteiligten ist

hierbei über den Verweis in $ 5 Abs. 1 VIG entsprechend der Regelung in $ 78 LVwG

auszulegen. Aufgrund der Dreieckskonstellation sind Dritte im Sinne der Vorschrift die

betroffenen Lebensmittelunternehmer, die materiell durch den Auskunftsanspruch belas-

tet werden, weil Daten, die sie betreffen, nachgefragt werden (vgl. Heinicke in Zip-

fe//Rathke Lebensmittelrecht, 171. EL Juli 2018, VIG 8 5 Rd. 7). Da der vonIhrer Anfra-

ge betroffene Betrieb somit als Dritter i. S. d. 85 Abs. 2 Satz 2 VIG anzusehenist,gilt

vorliegend eine zweimonatige Frist. Die Frist beginnt mit dem Eingang desvollständigen

und vorbehaltslosen Antrags.

Ihr Antrag ist bei uns am 03.01.2020 eingegangen, d.h. dass die Entscheidunggsfrist erst

am 03.03.2020 danach abgelaufen wäre.

Der Umfang dieses Bescheidesrichtet sich nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a VIG. Danach

hat jeder nach Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über von

den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige

Abweichungenvon Anforderungen des Lebensmiittel- und Futtermittelgesetzbuches so-

wie Maßnahmenund Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den Abweichungen

getroffen worden sind. Darunterfallen grundsätzlich konkrete Kontrollmaßnahmen und

mögliche Verstöße einzelner Betriebe (sog. „Verstoß-Daten“, vgl. BeckOK InfoMedienR/

Rossi, 22. Ed. 1.5.2018, VIG 8 2 Rn. 32).

Für Ihren Antrag bedeutet dies konkret, dass ich ihm insoweit stattgebe, als dass ich

Ihnen Zugang zu Informationen über die Termine derletzten beiden amtlichen lebens-

mittelrechtlichen Kontrollen des in Rede stehenden Betriebes gewähren werde.

Soweit Sie eine Auskunft über etwaige Beanstandungen im Rahmendieser Kontrollen

sowie eine Herausgabe entsprechender Kontrollberichte für den Fall, dass Beanstan-
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dungenvorlagen, begehren,lehne ich Ihren Antrag hingegenab.

Dies begründetsich in dem Umstand, dass Sie Ihren Antrag überdie Internetplattform

Topf Secret gestellt haben. Intention der dort standardisiert erstellten VIG-Anträgeist

nicht allein die Erfüllung des individuellen Auskunftsbegehrens des Antragsstellers, son-

dern vielmehr und maßgeblich die anschließende Veröffentlichung der erlangten Infor-

mationen auf derInternetplattform. Dies ergibt sich aus den auf der Internetplattform

eingestellten Hinweisen als auch durch den Umstand, dass in der Vergangenheit schon

zahlreiche Korrespondenzenmit den für die Informationsgewährung zuständigen Behör-

den veröffentlicht worden sind. So wurden durchdie Internetplattform sogar extra die

technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Veröffentlichung automati-

siert erfolgen kann.

Ein staatliches Informationshandeln, dass zu einer unbegrenzten Veröffentlichung von
sämtlichen Verstößen eines Unternehmens gegenlebensmittel- oderfuttermittelrechtli-

che Vorschriften beiträgt, ist im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ver-

fassungswidrig. Dies folgt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

(BVerfG) zu 8 40 Abs. 1 a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Nach die-

ser Norm sind Lebensmittelüberwachungsbehördenbei bedeutsamen Verstößen gegen

lebensmnittel- oder futtermittelrechtliche Vorschriften dazu verpflichtet, diese von Amts

wegen zu veröffentlichen. Das BVerfG hat diesbezüglich in seinem Beschluss vom

21.03.2018 (Az. 1 BvF 1/13) festgestellt, dass an eine tatsächliche Grundlagefür den

Verdacht eines Verstoßes, der veröffentlicht werden muss, hohe Anforderungenzu stel-

len sind. Ferner hat es festgestellt, dass die Informationsinteressen der Öffentlichkeit

hinter den durch die Berufsfreiheit gem. Art. 12 Grundgesetz (GG) geschützten Interes-

sen des Betriebes zurücktreten, wenn Verstöße gegen lebensmittel- oderfuttermittel-

rechtliche Vorschriften zeitlich unbegrenzt durch Lebensmittelüberwachungsbehörden

veröffentlicht werden. Begründet wird dies damit, dass die zeitlich unbegrenzte Vorhal-

tung teilweise nicht endgültig festgestellter oder bereits behobener Rechtsverstöße zu

einem erheblichen Verlust des Ansehensführen können, der bei zunehmendemzeitli-

chen Abstand nicht mehr von einem legitimen Informationsinteresse gedeckt wird (sog.

Pranger-Wirkung).

Das bedeutet, dass Beanstandungen, die derart schwerwiegendsind, dass sie unter Be-

rücksichtigung der angeführten Rechtsprechung veröffentlicht werden dürfen, bereits

nach der heutigen Rechtslage veröffentlicht werden müssen. Dies geschieht in Schles-

wig-Holstein für alle Kreise und kreisfreien Städte zentral auf der Homepage desVer-

braucherschutzministeriums.

Da der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch bei der verfas-
sungsgemäßen Auslegung des 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a VIG gilt, kommt die Rechtspre-

chung des BVerfG zu $ 40 Abs. 1 a LFGB auch insoweit zum Tragen. Die beschriebene

Pranger-Wirkungeiner vollumfänglichen Beantwortung sämtlicher VIG-Anfragen über

das Internetportal Topf Secret wäre im Hinblick auf die eindeutige Intention des Portals

letzten Endes die gleiche als wenn die Behörde die Informationenselbst veröffentlichen

würde.

Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Die Behörde darf nur weitergeben, was sie selbst

veröffentlichen darf. Auskünfte über Beanstandungen oder die Herausgabe von Kon-

trollberichte dürften auf Anfragen über das Internetportal Topf Secret also theoretisch

nur dannerfolgen, wennsie derart schwerwiegende Beanstandungen betreffen, dass

die Informationen ohnehin durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden veröffentlicht

werden müssen. Da im Falle der Nutzung desInternetportals „Topf Secret“ jedoch nicht
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gewährleistetwerden kann,dassderartigeBeanstandungenentsprechendderangeführ-

tenEntscheidungdesBVerfGnurzeitlichbegrenztveröffentlichtwerden,kommtselbst
dann eineAuskunftüberBeanstandungenoder eineHerausgabevon Kontrollberichten

nichtinBetracht.

Im ÜbrigendarfichSieauchdann,wenn inBezug aufden von IhnenangefragtenBe-

triebkeineBeanstandungenvorlagen,nichtdarüberinformieren.Denn wennich inBe-

antwortungeinerderstandardisiertenAnträge,diemichüberdasPortal„TopfSecret“er-
reichen,konkretdarüberinformierenwürde,dass indem jeweiligenEinzelfallkeineBe-

anstandungenvorlagen,würde diesinweiterenAntragsverfahrenüberdasInternetportal

„TopfSecret“deneindeutigenRückschlussermöglichen,dassimmerdanneineBean-
standungvorlag,wennich nichtderartkonkretinformierthabe.

Nach 8 5Abs.3 Satz1 VIG sindOrt,Zeitund Artdes Informationszugangsmitzuteilen,

soweitdem Antragstattgegebenwird.WirdeinebestimmteArtdes Informationszugangs

begehrt,so darfdiesergem. $ 6 Abs.1 Satz2 VIG nurauswichtigemGrund aufandere

Artgewährtwerden.Siehabenin IhremAntragausdrücklichum eineAntwortinelektro-

nischerForm (E-Mail)gebeten.Dem werde ichentsprechen.

Zu beachtensind überdies$ 5 Abs.4 Satz2 und 3 VIG.Danach darf-auch wenn von

derAnhörungDritterabgesehenwird -derInformationszugangerst erfolgen,wenn die

Entscheidungdem oderderDrittenbekanntgegebenwordenist und diesemeinausrei-

chenderZeitraum zurEinlegungvon Rechtsbehelfeneingeräumtwordenist,wobeidie-

serZeitraum14 Tage nichtüberschreitensoll.Aus diesemGrund werdenIhnendie be-

gehrtenInformationennoch nichtindiesemBescheidgewährt,sondernfrühestens10

Tage nach seinerBekanntgabegegenüberdem Betrieb.

2. DieKostenentscheidungberuhtauf$ 7Abs.2 Satz2 VIG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen BescheidkanninnerhalbeinesMonatsnach BekanntgabeWidersprucherho-

ben werden.DerWiderspruchist beim KreisHerzogtumLauenburg,DerLandrat,Fachdienst

Veterinärwesenund Lebensmittelüberwachung,SchmilauerStr.66,23879 Mölln,einzule-

gen.

█████████████████████████ 8 5 Abs.4 Satz1VIG keineaufschiebendeWirkung.

████████████████████
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